SoliServ.de

http://lwww.soliserv.de

=

prasentiert

diese

Vereinbarung


SoliServ - Team
Wichtige Anmerkung !!

Wir hoffen: 
 
-  das kein Betriebsrat / Personalrat sich auf diese Betriebs- / Dienstvereinarung verlässt. 

-  das kein Betriebsrat / Personalrat diese Vereinbarung, unbedacht für allgemein anwendbar hält. In der Regel ist immer auf die Situation der Firma/Dienststelle abzustellen.
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-  das der Betriebsrat / Personalrat sich intensiv mit der Problemstellung um eine Vereinbarung innerhalb des Betriebes oder Dienststelle auseinandersetzen muss.

-  das der Betriebsrat / Personalrat mit dieser Betriebs- / Dienstvereinarung einen leichteren Start haben kann.
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BETRIEBSVEREINBARUNG

fur die kaufmannischen und technischen Dienstnehmer
und das Bordpersona der

TYROLEAN AIRWAYSTIROLER LUFTFAHRT-AG

Diese Vereinbarung tritt mit 1. April 1997 in Kr aft:



INHALTSVERZEICHNIS
BETRIEBSVEREINBARUNG

VERTRAGSPARTNER UND GELTUNGSBEREICH..........ocociiiiiiiiiiieeeeeceeeie
GELTUNGSBEGINN UND GELTUNGSDAUER........ccootiiiiiiiiieeeieeei e
REISEKOSTEN UND AUFWANDSENTSCHADIGUNGEN ........cccccoveiiiiiieiiieannenn
FREIFLUGREGELUNG FUR PRIVATREISEN.......cccociiiiiiiiiiiie et
1 ALLGEMEINES. .......uiiii ittt e e
2. PERSONENKREIS ......cooiiiiiiiiieeiiiieii et e e eenenees
3. ART UND AUSMASS DER VERGUNSTIGUNG AUF
LINIENFLUGEN VON TYROLEAN AIRWAYS.........coiviiiiieirieeiieeiieann
4. RISIKOCHARTER UND RUNDFLUGE .........cccvciiiiiieiieeie e
5. ADMINISTRATIVE BESTIMMUNGEN.........cccoutiiiiiiieeiiieii e
6. SENIORITY-REGELUNG........ccciiiiiiiiiiiiiii e eenenees
7. FLUGVERGUNSTIGUNGEN FUR PRIVATREISEN MIT
ANDEREN FLUGGESELLSCHAFTEN......cccvttiiiiiieeeiieeiiii e
8. SCHLUSSBESTIMMUNG ......ccitiiiiiiiiiiieeeeeeeeiii e e e e eeeni s
UNIFORMREGLEMENT ..ottt e e e e e e
1 ALLGEMEINES. ..ot
2. RECHTE UND PFLICHTEN DES PERSONALS.........ccoeiiiiiiiiiiiieee e
3. ABGABE UND RUCKNAHME .......ccvviiiiiiieiiieeitee sttt
4. ACCESSOIRES MANNLICHES PERSONAL UND CATERING....................
5. TRAGEBESTIMMUNGEN UND ERSCHEINUNGSBILD ..........cccevvveviiiinnnnn.
6. SONSTIGE AUSSTATTUNG ... oottt eeeie e e eenenees
6.1. TECHNISCHER DIENST. .. ..ottt
6.1.1. ZuteilungSregelung.........cooeveeiiieeiii e
6.1.2. REINIGUNG....uuiiiiiiiie e e e et e e e eae
6.1.3. REPATAIUIEN .. .ceuiiiiieiie et
6.2. FLIGHT OPERATION FLUGBEGLEITER.........coiviiiiiiiiiiiiee e
6.2.1. ZuUteilungsregelung.........coveveeviieiiiiiieeee e e
6.3. FLIGHT OPERATION PILOTEN UND
MANNLICHES BODENPERSONAL .......c.ccovvieivieinieecreeeieene
6.3.1. ZuteilungSregelung.........ooeeveeuiieiiii e e
6.4. CATERING ......coiiiiieiiie e
6.4.1. ZuteilungSregelung........covevveiiieeiiii e
6.4.2. REINIGUNG. ...ttt e e e eeee
SCHLUSSBESTIMMUNG ... ..cciiiiiiiiiiiee et e et eer e ener s e e e e eeennnnes
ANHANG |
1. ACCESSOIRES WEIBLICHES PERSONAL ........cocuttiiiiiieeeieeeeiii e
2. SONSTIGE AUSSTATTUNG ... .ottt e e eenenees
2.1. GROUND OPERATION.......ccittiiiiiiiiiaeeeeteeeiii e e e
2.1.1. ZuteilungSregelung.........vveveeriieeiii e
2.1.1.1. Winteruniform Seite..........cceuvviiiiiieiiiiiiiiiieeeeeee
2.1.1.2. SOMMEIUNITOMML...uuviiiiieeee et
2.2. FLIGHT OPERATION FLUGBEGLEITERINNEN. .........cccovviiiiinenee.
2.2.1. ZUteilungSregelung.........oeeveevnieeeiiiii e
2.2.1.1. WINteruniformM..........ceie oo
2.2.1.2. SOMMEIUNITOMML..cuuviiieieeee e

o 01 01 Ol A PRAPPOOWW

O©oO~N~NOO OO

Betriebsvereinbarung



KAPITEL 1
VERTRAGSPARTNER UND
GELTUNGSBEREICH

Diese Betriebsvereinbarung wird zwischen der
Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt-Aktienge-
sellschaft, 6020 Innsbruck, Firstenweg 176, und
den Betriebsrdten der Tyrolean Airways abge-
schlossen.

Diese Betriebsvereinbarung gilt fur die kaufmanni-
schen und technischen Dienstnehmer und fur das
Bordpersonal der Tyrolean Airways.

KAPITEL 2
GELTUNGSBEGINN UND GEL-
TUNGSDAUER

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit 1. April 1997
in Kraft und enthdlt sémtliche bis zum Aus-
gabebestand erfolgten Zusétze und Abanderungen.

Diese Betriebsvereinbarung kann unter Einhaltung
einer einmonatigen Kundigungsfrist zu jedem
Monatsende von beiden Betriebsvereinbarungs-
partnern gekindigt werden.

Diese Betriebsvereinbarung ist eine Erganzung
zum Kollektivvertrag fur die kauf ménnischen und
technischen Dienstnehmer und das Bordpersonal
der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt-Aktienge-
sellschaft.

KAPITEL 3
REISEKOSTEN UND AUE-
WANDSENTSCHADIGUNGEN

1. Die Dienstnehmer haben geméld nachste-
henden Richtlinien Anspruch auf Abgeltung
des Mehraufwandes, der ihnen anléflich der
Durchfiihrung einer Dienstreise entsteht.

Ein Anspruch auf Reisekostenabgeltung
besteht, sobald sich der Dienstnehmer in
Durchfihrung einer Dienstreise weiter als
25 km von der Ortsgrenze des Dienstortes
entfernt.

Taggelder gelangen fir Inlands- und Aus-
landsdienstreisen erst dann zur Anwendung,
wenn die Dienstreise Uber funf Stunden
dauert (Mindestvoraussetzung). Bel Dienst-
reisen von 5 bhis 8 Stunden wird 1/3, bei
Dienstreisen von Uber 8 bis 12 Stunden wer-
den 2/3 und bei Dienstreisen von Uber 12
bis 24 Stunden werden 3/3 des vollen Satzes
gerechnet. Nach 24 Stunden wird fir jede
weitere Stunde 1/12 des Tagsatzes geméal §
26, Zi. 4. EStG laufender Stand vergutet.
Né&chtigungsgelder werden nicht aliquoti-
siert. Folgende Taggelder kommen zur
Anwendung:

Inland Audand

5bis 8 Stunden 110,-- 130,--
8 bis 12 Stunden 220,-- 260,--
12 bis 24 Stunden 330,-- 390,--

Unternimmt ein Dienstnehmer an einem Tag
mehrere Dienstreisen, so werden die je-
weiligen Dienstreisestunden addiert und
gebihrt daflr der Satz, der der Summe ent-
spricht.

Bel Dienstreisen mit Néchtigung wird der
Drittelsatz von S 400,-- fur das Inland und
der Satz geméR § 26 EStG. fur das Ausland
festgesetzt.

Dauert die Dienstreise langer as 48 Stun-
den, so kommt fur den ersten Tag die Drit-
telregelung, fur jeden vollen Kalendertag
(00.00 bis 24.00) die volle Gebuhr und far
den letzten Tag der Reise die 1/12-Rege-
lung zur Anwendung.

Anspruch auf Néchtigungsgebiihr wird fallig
fir jede auf der Dienstreise verbrachte
Nacht, sofern die Inanspruchnahme einer
Néchtigungsgelegenheit  zwischen 21.00
Uhr und 07.00 Uhr fir mindestens sechs
Stunden mdglich ist. Der Anspruch ist nicht
gegeben, wenn die N&chtigungsmdglichkeit
firmenseits zur Verfigung gestellt oder in
einem Massenverkehrsmittel fir den Rei-
senden kostenlos bereitgestellt wird.

Tyrolean Airways behaten sich vor, dem
Reisenden Vertragshotels zur Verfligung zu
stellen.

Bel Bahnfahrten ist grundsétzlich die 2.
Wagenklasse zu beniitzen. Bei Entfernungen
Uber 300 km kann die 1 Wagenklasse be-
nlitzt werden.
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Bel Flugreisen ist grundsétzlich Tou
rist/Economy class zu bentitzen.

4, Als Reisezeit wird in diesem Zusammen-
hang jene Zeitspanne bezeichnet, fir die ein
Ersatz des Mehraufwandes fur Verpflegung
und Né&chtigung anfdlt.

Bei Dienstreisen gilt als Reisezeit:
- Reisen mit eigenem Fahrzeug: die Zeit
ab Antritt der Reise vom Wohnort zum
Dienstort und vom Dienstort zum
Wohnort,

- Reisen mit Massentransportmittel: die
Zeit ab planméliger Abfahrt bis tat-
séchlicher Ruckkehr zum Dienstort.

5. Bei Dienstreisen gilt als Arbeitszeit:
- die Reisezeit am Verkehrsmittel,

- die zur Erreichung des Massentrans-
portmittels notige Anreisezeit,
hochstens jedoch 1 1/2 Stunden bei
Beginn und bei Beendigung der
Dienstreise,

- dieangeordnete Zeit der Dienstausiibung
am Zielort.

Fir die ersten beiden Punkte kénnen keine
Uberstunden geltend gemacht werden.

6. Bel Einsatz im Flugdienst ist der planmé
Bige Abflug und die tatsachliche Landezeit
fur die Berechnung des Anspruches mal3ge-
bend. Keine Taggelder gebihren fur Test-
und Trainingsfliige in der Zeit von 08:00 bis
17:00 Uhr fir das Cockpit- und Kabi-
nenpersonal.

KAPITEL 4
FREIFLUGREGELUNG FUR
PRIVATREISEN

1. Allgemeines

Tyrolean Airways gewdhren ihren Dienstnehmern
nach drei Monaten Zugehorigkeit zum Unterneh-
men (nicht in Karenz) und deren Familienangeht-
rigen bzw. Gleichgestellten Freiflige und Flug-
preiserméligungen im nachstehend angefihrten
Ausmal3:

Die Vergunstigungen sollen Flugreisen zu Be-
suchs-, Studien, Erholungs- und Vergnigungs-
zwecken dienen. Jegliche Inanspruchnahme zu
Erwerbs- oder Geschéftszwecken sowie fir
Dienstleistungen an Dritte ist untersagt.

Flugverginstigungen konnen nur vom Dienstneh+
mer und im Falle seiner Arbeitsunféhigkeit von
seinem Beauftragten beantragt werden.

Der Verlust aler Anspriiche der Dienstnehmer und
deren Familienangehtrigen aus dieser Ver-
einbarung kann nur mit Zustimmung des Betriebs-
rates aus disziplindren Grinden, bei Verletzungen
der Dienstpflicht und bei mif3bréuchlicher Verwen
dung von Flugscheinen, sofern diese nicht einen
Entlassungsgrund  darstellen,  ausgesprochen
werden.

Alle Anspriiche aus der Freiflugregelung enden mit
dem Dienstverhdltnis.

Bereits erhaltene aber noch nicht abgeflogene
Tickets verlieren ihre Gilltigkeit ebenfalls mit
Beendigung des Dienstverhaltnisses.

Dienstnehmer, die nur ein befristetes Dienstver-
haltnis von mehr as drei Monaten angeboten er-
halten haben, erhalten bei Beendigung des Dienst-
verhdltnisses maximal zehn Coupons, die bis drei
Monate nach Beendigung des Dienstverhdtnisses
gultig sind. Antrége hierzu sind ausschliefdlich auf
der jeweiligen Homebase einzureichen.

2. Personenkreis

Folgender Personenkreis ist zur Inanspruchnahme
von Fugverglinstigungen auf Tyrolean-Linienfl (-
gen berechtigt:

a) Vollbeschéftigte und teilzeitbeschéftigte
Dienstnehmer,
ag) Dienstnehmer  mit  befristetem

Dienstverhdltnis von mehr as drei
Monaten,

b) Ehegatten,

c) Gleichgestellte, die as solche von
Tyrolean Airways anerkannt werden,

d) Kinder bis zum vollendeten 27. Lebens-
jahr,

€) Eltern und Schwiegereltern,

f) Geschwister bis zum vollendeten 27.
Lebengahr von unverheirateten Dienst-
nehmern,

g) Pensionisten der Tyrolean Airways, de-
ren Ehegatten bzw. Gleichgestellte ge-
maR lit. c),
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h) Witwen/Witwer (léangstens funf Jahre
oder bis zur Wiederverehelichung) und
Waisen (léngstens funf Jahre) von
Dienstnehmern, die in Auslibung ihres

Dienstes einen todlichen Unfall erlei-
den, sind Ehegatten und Kindern vollbe-
schéftigter Dienstnehmer gleichgestellt.

Art und Ausmald der Vergunstigung auf Linienfligen von Tyrolean

Airways
Freiflige ErmaRigte Fltige GebuchteFluge
ID 00 R2 1D 90 R2 ID50R1
vom Normaltarif vom anwendbaren
Tarif
unbeschrankt | beschr ankt unbeschr ankt 1x proJahr
Personenkreise
a), b), ¢), d), h) &) e), f) a), b), c), d)

10 Coupons, die bis drei Mona-
te nach Beendigung des Dienst-
verhadltnisses gliltig sind
9): 9):
10 Coupons pro Jahr bei einer | darberhinaus
Firmenzugehorigkeit von mehr | unbeschrénkt

als drei Jahren vor Pensionsan-
tritt

20 Coupons pro Jahr bei einer
Firmenzugehorigkeit von mehr
als 10 Jahren vor Pensionsan-

tritt

Die anzuwendende Service-charge betragt derzeit
fur das Inland ATS 100,-- und fur das Audand
ATS150,-- pro One-way zuziiglich Sicherheits-
gebuhr. Bei mitreisenden Kindern bis zum vollen-
deten 2. Lebensjahr, fur die kein eigener Sitz
beansprucht wird, entfalt die Gebihr. Fir Kinder
unter 12 Jahren ist jewells die Halfte der Gebiihr
zu entrichten.

4. Risikocharter und Rundfliige

Fur von Tyrolean Airways durchgefiihrte Charter-
bzw. Rundflige auf eigenes Risiko werden jeweils
mit dem Betriebsrat die Art und das Ausmal3 der
Vergunstigung festgel egt.

5. Administrative
Bestimmungen

Die Antragstellung fir VO-Strecken erfolgt mittels
Personal flugscheinanforderung. Das Formular ist

zweifach auszufilllen und an DE-Sekretariat, bzw.
autorisierte AulRenstellen zu senden. Dies gilt fur
alle oben genannten Personenkreise und fir
ID 50 R1 Tickets sowie fir Dienstnehmer, deren
Dienstverhaltnis endet.

Ausnahme: Nur Dienstnehmer (Personenkreis a))
koénnen fir sich selbst und fir ihre Ehegatten
(Personenkreis b)) und Kinder (Personenkreis d))
mit Vorlage des Dienstausweises und eines
Ticketantrages Privat-Tickets auf VO-Strecken am
Schalter erhal ten.

Pro Ticketantrag sind maxima zwel Roundtrip-
routings moglich. Der Antrag ist 30 Tage ab
Approbierung, das Ticket selbst ist drei Monate ab
Ausstellung gltig. Einmalige  Umschreibungen
wéhrend der Fristen sind moglich - allerdings nur
das Routing bzw. auf Berechtigte mit gleichem
Status im Berechtigtenkreis des Dienstnehmers.
Bei ID0O0-Tickets ist ein Refund mit einer
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Bearbeitungsgebihr von ATS 20--, bei ID 90-
Ticketsvon ATS 50,-- méglich.

Tyrolean Airways behalten sich das Recht vor,
jederzeit gewisse Flige ganz oder teilweise vor-
Ubergehend fur freie oder erméfligte Tickets zu
sperren.  Alle ermdigt ausgestellten Tickets
(ausgenommen ID 50 R1 Tickets) sind Stand-by-
Tickets. Freigepéackslimit sind 20 kg.

Grundsétzlich missen sich Mitarbeiter mit freien
und erméaf3igten Tickets mindestens 24 Stunden vor
Antritt des Fluges listen lassen. Fur Risikocharter
und Rundfltge gilt eine 48-Stunden-Anmel defrist.

6. Seniority-Regelung

Die Reihung fir die Vergabe verfligbarer Sitzka
pazitéten erfolgt nach folgendem Schema:

a) Gelistet vor ungelistet.

b) Eintrittsdatum in die Firma (d.h. langere
Firmenzugehdrigkeit hat hoéhere Priori-
tét).

¢) Nur gemeinsam mit dem Angestellten
reisende Ehegatten, Gleichgestellte und
Kinder haben dieselbe Seniority wie der
Angestellte.

d) Alleinreisende Ehegatten, Gleichgestell-
te und Kinder sowie Eltern, Schwieger-
eltern und Geschwister fliegen in der
Reihenfolge des Erscheinens beim
Check-in, haben jedoch niedrigere
Prioritét als der Dienstnehmer.

€) Pensionisten haben die niedrigste
Prioritat.

7. Flugvergunstigungen fur
Privatreisen mit anderen
Fluggesellschaften

Die Antragstellung fur Flugverginstigungen auf
Strecken von anderen Fluggesellschaften erfolgt
mittels Personaflugscheinanforderung. Das For-
mular ist zweifach fur ale Berechtigten auszufil -
len und bei Selfticketing an MI, Interlining, zu
senden, ansonsten an das Sekretariat der jeweiligen
Hauptabteilung.

Eintrittsdatum und Personal nummer des antragstel-
lenden Dienstnehmers sind unbedingt anzufiihren.
Aulerdem ist das Routing sowie die gewinschte
Fluggesellschaft und das geplante Datum des
Reisebeginns  einzutragen. Fir  kombinierte

Strec?Xken (VO und andere Fluggesellschaft) kann
die Antragstellung auf einem Formular an M, In-
terlining, erfolgen.

Ticket-Anforderungen sind grundsétzlich nur vom
Dienstnehmer zu stellen. Die jeweiligen Ermafdi-
gungen richten sich nach den Bestimmungen der
betreffenden Fluglinie Uber Freiflugregelung.

Bel der Auswahl der gewlnschten Fluglinie ist
darauf zu achten, dal3 ein ausgewogenes Verhdtnis
und nicht UberméRig viele Tickets auf einer
einzigen Fluglinie ausgestel It werden.

8. Schluffbestimmung

Die Inhaber von ermaf3igten Tickets haben in ihrem
Verhalten als Passagiere auf die Interessen der
transportierenden  Gesellschaft Ricksicht  zu
nehmen und auf eine korrekte Erscheinung zu
achten.

Sie haben vollzahlenden Fluggésten in jeder Hin
sicht den Vortritt zu lassen und an Bord mit per-
sonlichen Winschen zurickhaltend zu sein.
Auffalendes Benehmen ist zu vermeiden und
anderen Fluggasten gegeniiber ist die Flugpreisre-
duktion nicht zu erwahnen.

KAPITEL 5
UNIFORMREGLEMENT

1. Allgemeines

1.1. Zweck
Das Uniformreglement ordnet die Abgabe von

Uniformen und Schutzbekleidung an das Personad
sowie damit verbundene Rechte und Pflichten.

1.2. Geltungsbereich

Esgilt fir ale Dienstnehmer, die zum Tragen einer
Uniform bzw. zum Tragen von Schutzkleidung
verpflichtet sind.

1.3. Zustandigkeit

Fur die Einhaltung der Uniformdisziplin sind die
zustandigen Abteillungdeiter bzw. an Bord der
Kapitéan fur das Cockpitpersona und der/die
aufsichtfihrende Flugbegleiterin fir das Ka
binenpersona verantwortlich.
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2. Rechte und Pflichten des
Personals

2.1. Beistellung und Unterhalt

Die Uniformteile werden von Tyrolean Airways
unentgeltlich  beigestellt, sofern nachfolgend
nichts anderes bestimmt wird, und sind bis zum
Ablauf der Tragedauer uneingeschrénktes Eigentum
des Unternehmens. Die Weitergabe an andere
Tyrolean Airways-Uniformtréger bedarf der Zu-
stimmung des Abteilungdeiters. Die Weitergabe
von Uniformteilen an Dritte bedarf der Zustim-
mung des Vorstandes. Die Uniformteile sind
sorgféltig zu behandeln und zu pflegen. Kosten
hierfir gehen, wenn nicht ausdricklich anders
geregelt, zu Lasten des Dienstnehmers.

2.2. Anderungen

Notwendige Anpassungen und Reparaturen der
Uniformteile, die nicht innerhab von 30 Tagen
nach Audieferung beantragt und ausdriicklich
genehmigt werden (Entscheidung durch die jewei-
ligen Abteilungsleiter), gehen zu Lasten des
Uniformtrégers.

Jede Anderung, die das Erscheinungsbild der

Uniform verandert ist nur mit Zustimmung der/des
jeweiligen Abteilungsleiter/s/in vorzunehmen.

2.3. Tragepflicht

Wenn nicht anders bestimmt, ist die Uniform in
ihrer Gesamtheit zu tragen. Durch das Tragen der
Uniform ist die Zugehorigkeit des Trégers zu
Tyrolean Airways ersichtlich. Ein dementspre-
chendes Auftreten wird daher erwartet.

Die fur die Einhatung der Tragebestimmungen
zustdndigen Personen  koénnen das Ablegen
einzelner Uniformteile fir ihren Bereich gestatten.

Bel Einflhrung eines neuen Uniformmodells sind

die Tragebestimmungen von den Abteilungdei-
ter/n/innen abgestimmt zu erlassen.

2.4. Tragedauer

Die Uniformtréger haben mit der fir den
jeweiligen Uniformteil vorgesehenen Tragedauer
das Audangen zu finden. Tyrolean Airways
behalten sich das Recht vor, die Tragedauer zu
verlangern bzw. an gednderte Anforderungen
anzupassen. Uniformteile, die infolge mangelnder

Sorgfalt vor Ablauf der Tragedauer unbrauchbar ge-
worden oder in Verlust geraten sind, werden auf
Kosten des Trégers nachgeschafft.

2.5. Ausstattung

Tyrolean Airways behalten sich das Recht vor, die
Ausstattung von Mitarbeitern wéahrend deren
Probezeit oder eines befristeten
Dienstverhaltnisses mit gebrauchten Uniformteilen
vorzunehmen.

3. Abgabe und Rucknahme

3.1. Bestellung und normaler Ersatz

Die zustandigen Vorgesetzten bestellen rechtzeitig
Uniformen und Schutzkleider fiir neu eintretendes
Personal. Sofern die Tragedauer abgelaufen ist,
werden Ersatzstiicke auf Verantwortung der Mit-
arbeiter nachgeschafft, dazu ist die Zustimmung
des zusténdigen Vorgesetzten erforderlich. Dieser
setzt den Zeitpunkt des Ersatzes, gestiitzt auf die
Mindesttragedauer sowie aufgrund des Zustandes
der zu ersetzenden Stiicke, fest.

3.2. Rucknahme bei Austritt

Nach Ablauf der Tragedauer bzw. bei Anschaffung
eines neuen Uniformmodells gehen die alten
Uniformteile in das Eigentum des Trégers Uber.
Von diesen Uniformteilen sind die Abzeichen zu
entfernen.

Uniformteile, deren Tragedauer beim Austritt des
Dienstnehmers noch nicht abgelaufen ist, sind der
Uniformausgabestelle gereinigt und gebligelt zu
Ubergeben.

Tyrolean Airways Ubernehmen den Transport der
Uniformteile zur Ausgabestelle als Service-(Stand-
by)-Fracht auf dem Streckennetz der Tyrolean.

Bis ar Ubergabe aller Teile kann ein dem Wert
der fehlenden Teile entsprechender, ATS 3.000,--
nicht Ubersteigender, Betrag vom Gehalt einbehal -
ten werden.

Erfolgt ein Einbehalt fir andere, vom Dienstgeber
Uberlassene Gegenstande, so dirfen insgesamt
nicht mehr s ATS 3.000,-- einbehalten werden.

Fehlende oder im Hinblick auf die vorgesehene
Tragedauer Ubermallig abgenitzte Teile konnen
dem Dienstnehmer zum Zeitwert in Rechnung
gestellt werden.
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4.

Accessoires mannliches Personal

Nachstehende Bekleidungsstiicke sind seitens des Uniformtragers beizustellen und passend in

Kombination mit der Uniform zu tragen:

Flight Operation Piloten und mannliches Bodenpersonal

Flight Operation Flugbegleiter

Schuhe Schuhe

Schuhe/Stiefeletten

Schwarzes, glattes Leder klassische Form.

Handschuhe Handschuhe

Handschuhe

Schwarz, Leder oder Wolle. Keine Faustlinge (nur in Kombination mit dem Wintermantel/Parka erlaubt).

Tellerkappe Tellerkappe

Vom Uniformausstatter zu beziehen. Tragebestimmungen werden von
OO0 bekanntgegeben. Esist dem Uniformtréger freigestellt, auf eigene
K osten vom Uniformausstatter eine Tellerkappe zu beziehen.

Schal Schal

Schal

Dunkelblau.

Es ist dem Uniformtréager frei-
gestellt, einen dunkelblauen
Scha zu tragen (darf nicht Uber
dem Mantel getragen werden).

Socken oder Kniestrimpfe Socken oder Kniestrimpfe Socken oder
Kniestrimpfe
Blau oder schwarz. Schwarz.

Von Tyrolean Airways werden zur Verfiigung gestellt:

Flight Operation Piloten und mannliches Bodenpersonal

Flight Operation Flugbegleiter

Abzeichen Abzeichen

Namensschild

Auf der linken Seite des Sakkos wird ein Tyrolean-Emblem getragen.
Als Erstausstattung werden zwei Tyrolean-Embleme ausgefolgt. Bel
eventuellem Verlust ist das Abzeichen vom Uniformtréger zu ersetzen.

Das mannliche Bordpersonal ist hinsichtlich des Ranges wie folgt
identifiziert:

Rang Streifen 10 mm
Captain 4
Senior First Officer 3
First Officer 3
Second Officer 2

Auf der linken Seite des Sakkos
wird ein Tyrolean-Namensschild
getragen. Als Erstausstattung
wird ein Namensschild ausge-
folgt. Eine Nachschaffung erfolgt
lediglich bei Namensanderung.
Bei eventuellem Verlust ist das
Namensschild vom Uniformtré
ger zu ersetzen.
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Flight Operation Pilaten

Flight Operation Flugbegleiter

Crew-Bag Crew-Bag Crew-Koffer
Wird bei Erstbezug zur Verflgung gestellt.
Crew-L abels Crew-L abels Crew-L abels

Zwei Crew-Labels (1x graviert,
1x ungraviert).

Zwei Crew-Labels werden bei Erstbezug zur Verfigung gestellt, eine Nachschaffung erfolgt lediglich bei
Namensdnderung. Bei eventuellem Verlust ist das Crew-Label vom Uniformtréger zu ersetzen.

Tragebestimmungen und Erscheinungsbild

Ground Operation weibliches
Personal

Flight Operation Flugbe-
gleiterinnen

Flight Operation Flugbegleiter

Allgemeines

Allgemeines

Allgemeines

Die Uniform ist wahrend des Dienstes zu tragen. Das Tragen von Uniformstiicken in Kombination mit
Zivilkleidung ist nur fir den Weg zum bzw. vom Dienstort und wéhrend der Dienstpausen gestattet.

Die Uniformtréger sind verpflichtet, ihre Uniform in sauberem und gebligeltem Zustand zu halten und

sorgféltig zu pflegen.

Bel unvorhergesehener und unverschuldeter starker Abniitzung von bestimmten Uniformteilen kénnen diese
auf Antrag durch den zustandigen Abtellungdeiter vor dem aus den Tabellen zu entnehmenden Zuteilungs-

jahr bezogen werden.

Wo immer zwei oder mehrere Uniformtrager wahrend des Dienstesin
der Offentlichkeit auftreten, ist darauf zu achten, da? die Einheitlich-
keit im Erscheinungsbild gewéhrleistet ist.

Gilet: Tragebestimmungen werden gesondert von OK bekanntgegeben.

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild

Es mul3 stets auf eine gepflegte, saubere Erscheinung geachtet werden,

wobel nachfolgende Vorschriften einzuhalten sind:

Es muR stets auf eine gepflegte
(frisch rasiert), saubere Er-
scheinung  geachtet  werden,
wobel nachfolgende Vorschriften
einzuhalten sind:
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Ground Operation weibliches
Personal

Flight Operation Flugbe-
gleiterinnen

Flight Operation Flugbegleiter

Erscheinungsbild Erscheinungsbild

Erscheinungsbild

Schmuck: In Verbindung mit der Uniform diirfen nur dezente und nicht
aufféllige Schmuckstlicke getragen werden. Um den Uniformcharakter
nicht zu verfaschen, dirfen auf Jacke und Wintermantel keine
Schmuckstiicke getragen werden.

Ausnahme: Ein kleines Ansteckflugzeug darf auf der linken Seite der
Uniformjacke getragen werden.

Im einzelnen kénnen nachfolgende Schmuckstiicke getragen werden:
Ringe, Armbanduhr, dezente Ohrringe und Ohrklipse (ein dezenter
Stecker in einem Ohr ist zusétZich erlaubt), Halsschmuck (Ketten mit
oder ohne Anhéanger). Dezenter Modeschmuck ist erlaubt.

Ein dezenter Stecker in einem
Ohr ist erlaubt.

Haartracht: Das Haar mul? gut geschnitten, gepflegt, sauber und
geféllig sowie ordentlich frisiert sein. Von extrem modischen
Frisuren und Haarféarbungen oder Einférbungen in verschiedenen
Tonen ist Abstand zu nehmen.

Langer als schulterlanges Haar darf nicht offen getragen werden.

Gummi- oder Wollbénder zur Befestigung von zusammengebundenem
Haar sind nicht gestattet. Es dirfen nur Spangen aus Horn, hornfar-
benem Kunststoff, Silber- oder Goldspangen, Spangen bzw. Maschen
in den jeweiligen Uniformfarben (Winter- bzw. Sommeruniform) - uni
oder gemustert - bzw. in Kombination mit Gold, Perlen oder Stral3
getragen werden, ebenso wie schwarze Samtbander bzw. Samtmaschen
und Perlenhaarschmuck.

Ein Haarreif ist ebenfalls nur in der 0. a. Kombination erlaubt und darf
nur bei kinnlangem Haar verwendet werden.

Keine extreme Frisur.

Falls mehr als ein Haarschmuck getragen wird, ist darauf zu achten,
daR die erlaubten Modelle nur in gleichen Farben kombiniert werden
durfen.

WeiRer Haarschmuck (aufer Perlen) ist nicht erlaubt.

Make-up: Lippenstift und Augenmake-up (bestehend aus Wimperntu-
sche und Lidschatten bzw. Lidstrich) sind obligatorisch. Sofern ein
Nagellack verwendet wird, ist dieser farblich auf den Lippenstift abzu-
stimmen bzw. es kann ein farbloser Nagellack verwendet werden.

Es ist dafiir Sorge zu tragen, dal3 das Make-up wahrend des gesamten
Dienstes perfekt ist.

Betriebsvereinbarung
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Flight Operation Piloten und méannliches Bodenpersonal

Flight Operation Flugbegleiter

Allgemeines Allgemeines

Allgemeines

Die Uniform ist wdhrend des Dienstes zu tragen. Das Tragen von
Uniformstiicken in Kombination mit Zivilkleidung ist nur fir den Weg
zum bzw. vom Diengtort und wéhrend der Dienstpavisen gestattet.

Die Uniformtréger sind verpflichtet, ihre Uniform in sauberem und
gebugeltem Zustand zu halten und sorgféltig zu pflegen.

Bel unvorhergesehener und unverschuldeter starker Abniitzung von
bestimmten Uniformteilen kénnen diese auf Antrag durch den zustan-
digen Abteilungdeiter vor dem aus den Tabellen zu entnehmenden
Zuteilunggjahr bezogen werden.

Wo immer zwei oder mehrere Uniformtrager wahrend des Dienstesin
der Offentlichkeit auftreten, ist darauf zu achten, dai3 die Einheitlich-
keit im Erscheinungsbild gewéhrleistet ist.

Das Tragen des Hemdes ohne Krawatte in Kombination mit dem Sakko
ist nicht erlaubt. Wahrend der Sommersai son kann das kurz&rmelige
Hemd ohne Krawatte mit dem Rangabzeichen getragen werden.

Auf dem Weg vom und zum Flugzeug ist die Uniform vom Piloten in
ihrer Gesamtheit zu tragen. In der Sommersaison kann das kurzéarme-
lige Hemd ohne Sakko, aber mit Krawatte getragen werden.

Haarschnitt: Darf nicht langer a's kragenlang sein.

Das Tragen des Hemdes ohne
Krawatte ist nicht erlaubt.
Ebenso ist es nicht erlaubt, das
Hemd aufgekndpft zu tragen.
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6. Sonstige Ausstattung

6.1. Technischer Dienst

6.1.1. Zuteilungsregelung

12

Schutzbe- Berechtigungs- | Zuteilungim ... Dienstjahr

kleidung gruppe 1 2 3 4 5 6

Parka-Jacke Ltg.-STV, BE 1 1%) *) frihestens nach drei

(Base Engineer), Jahren bzw. dann nach Zu-
WI, WII, WA stand. Wird bei Bedarf und
langer dauernden Arbeiten
aulBerhalb des Hangars zur
Verflgung gestellt.
Arbeitsmantel | Ltg.-STV, BE, 2 1%) *) frohestens nach einem
AVIONIC, DOC, Jahr bzw. dann nach Zustand.
MATERIAL -
WESEN
Overall Ltg.-STV 1 1%)
BE 2 1*)
WI, WII, WA 4 1%) *) frihestens nach einem
Jahr bzw. dann nach Zustand.

Arbeitsschuhe | BE,W I, WII,WA |1 - 1%) *) frihestens nach zwel
Jahren bzw. dann nach Zu-
stand.

Lammfellstiefel | BE, W I, W II, WA | 1 - - 1%) *) frihestens nach drei
Jahren bzw. dann nach Zu-
stand. Werden Wartungsper-
sonal, das langer dauernde
Arbeiten  aulerhalb  des
Hangars zu verrichten hat, zur
Verflgung gestellt.

Arbeitsmantel und Overall kdnnen durch Mietbe-
kleidung ersetzt werden.

Handschuhe, Thermo-Overalls und Regenschutz
liegen in ausreichender Stiickzahl im Lager bereit
und sind bel Bedaf auszufassen. Der Zustand
derselbigen wird vom Lagerleiter kontrolliert und
bei Notwendigkeit mit Zustimmung des Hauptab-
teilungsleiters Technik erganzt bzw. erneuert.

6.1.2. Reinigung

Alle Teile der Schutzbekleidung sind sorgféltig zu
behandeln und zu pflegen. Die Reinigungskosten
far vier Arbeitskleidungsstiicke (Overal bzw.
Mantel) pro Monat werden von Tyrolean Airways

Ubernommen. Die administrative Abwicklung und
Prifung der Berechtigung erfolgt Uber die
Abteilung Materialwesen. Ein das Ausmal3 von vier
Stiick pro Monat Ubersteigender Reinigungsbedarf
mull  begrindet werden oder wird dem
Dienstnehmer in Rechnung gestellt.

Bei Mietbekleidung entfallt dieser Absatz; Auf ein
korrektes und sauberes Erscheinungsbild des
Technikpersonalsist insbesondere bei Arbeiten auf
dem Vorfeld zu achten, eine detaillierte Trage-
bestimmung obliegt dem Hauptabteilungsleiter
Technik. Die auRerdienstliche Beniitzung der
Schutzbekleidung ist nicht gestattet. Bei Bezug von
gebrauchten  Bekleidungsstiicken — setzt  der
Lagerleiter die Mindesttragedauer fest.
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6.1.3. Reparaturen
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Bel nachgewiesener Beschadigung im Arbeitsein
satz (grofkere Schéaden) werden die Reparaturko-
sten vom Dienstgeber getragen.

6.2. Flight Operation Flugbegleiter

6.2.1. Zuteilungsregelung

Bei der ersten Grundausstattung werden zugeteilt:

Uniformteil Anzahl
Sakko 2
Hose 2
Glirtel 1
Krawatte 2

Kleinere Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten
(Knopfe anndhen, Schuhcreme, etc.) sind vom

Dienstnehmer selbst durchzuftihren.

Erfolgt die Zuteilung im Winter oder Sommer, werden zusétzlich zugeteilt:

Uniformteil

Anzahl Anzahl
Winter  Sommer

Mantel

Winter-Hemden (langarm)
Sommer-Hemden (kurzarm)

Wintergilet
Sommergilet

TN N R
NI\'II

Weitere Zuteilung:

Uniformteil

Zuteilungim ... Dienstjahr

Mantel

Sakko

Hose

Hemden (langarm)
Hemden (kurzarm)
Gilet

Krawatte

Girtel
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6.3. Flight Operation Piloten und

mannliches Bodenpersonal

Soweit nachstehend nicht ausdriicklich angefihrt,

gelten folgende Bestimmungen fir

Piloten,

Personal im Dispatch, ménnliches Personal in der
Ground Operation, Personal der Abteilung Fracht
und Personal im Botendienst.

14

6.3.1. Zuteilungsregelung

Das Ausmald der Erstausstattung (1. Dienstjahr)
sowie die in den vorgesehenen Zeitabstéanden zur
Verfigung gestellten Nachschaffungen - im Ver-
héltnis der Punkteanzahl sind einzelne Uniform:
stiicke anspruchsméfiig austauschbar - ist nachste-
hender Tabelle zu entnehmen:

Uniformtrager  Uniformteil Zuteilungim ... Dienstjahr
1 2 3 4 5 6 7 8
Piloten, Sakko 2 - - 1 - 1 - -
Fracht und Hose (Norm. od. Sommer) 2 2 2 2 2 2 2 2
Bote Mantel oder Parka 1 - - - 1 - - -
Cockpit-Jacke 1 - - - - - - -
Hemden 8 4 4 4 4 4 4 4
Krawatte 2 1 1 1 1 1 1 1
Pullover, Pullunder 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Gurtel 1 - - 1 - - 1 -
Scha 1 - - 1 - - - -
Anmerkung: Mantel (Ubergang und Winter) gilt nicht fir Boten, stattdessen Parka, wie Technik.

Pullover oder Pullunder kénnen wahlwei se bezogen werden.

Uniformtrager Unifor mteil Zuteilungim ... Diengtjahr
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispatch, Sakko 1 - - - 1 - - -
mannliches Hose (Norm. od. Sommer) 2 2 2 2 2 2 2 2
Personal Parka 1* - - - - - - -
Ground Hemden (kurz/langarm) 8 3 3 3 3 3 3 3
Operation Krawatte 2 1 1 1 1 1 1 1
Pullover 2 - - 1* - -
Pullunder 1 - - 1* - -
Gurtel 1 - - 1 - - 1 -
Sommermantel 1* - - - - - - -
Anmerkung: Sommermantel gilt nur fir méannliches Personal Ground Operation, das auf der Rampe

arbeitet.

Parka gilt nur fur Dispatch-Personal in Wien sowie fir OPS-Personal.
Ab dem 3. Diengtjahr kann wahlweise ein Pullover oder ein Pullunder bezogen werden.

Ab dem 9. Diengtjahr und fur die folgenden Jahre wiederholt sich die Zuteilung des 2. bis 8. Dienstjahres (bei
Sakko des 1. bis 8. Dienstjahres).
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6.4. Catering

6.4.1. Zuteilungsregelung

Das Ausmal’ der Erstausstattung (1. Dienstjahr) sowie die in den vorgesehenen Zeitabstanden zur Verfligung
gestellten Nachschaffungen sind aus folgender Tabelle zu entnehmen:

Unifor mteil Zuteillungim ... Dienstjahr
1 2 3 4 6 7 8
Arbeitsmantel 6 2 2 2 2 2 2
Parka*) 1 - - - - - - *) nicht fur Abwéscher
K opfbedeckung

6.4.2. Reinigung

Tyrolean Airways Ubernehmen die Kosten der
Reinigung oder beteiligen sich an den Reinigungs

KAPITEL 6
SCHLUSSBESTIMMUNG

Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung treten alle
friheren schriftlichen bzw. mindlichen Vereinba-
rungen auRer Kraft. Jede Anderung bzw. jeder
Zusatz zum Vertrag bedarf der schriftlichen Ver-
einbarung.

Innsbruck, am 17. Mé&rz 1997

TYROLEAN AIRWAYS
TIROLER LUFTFAHRT-AG

Fritz A. Feitl
V orstandsdirektor

kosten mit ATS 400-- pro Mona, wenn die
Reinigung durch den Dienstnehmer selbst durch-
gefuhrt wird.

Innsbruck, am 17. Mérz 1997

BETRIEBSRAT DER
TYROLEAN AIRWAYS

Maria Gstaltmeyr
Betriebsratsvorsitzende fur das
kaufmannisch-technische Personal

Siegfried Lenz
Betriebsratsvorsitzender
fur das Flugpersonal
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ANHANG |

Accessoires weibliches

Personal

Ground Operation

Flight Operation Flugbegleiterinnen

Nachstehende Bekleidungsstiicke sind seitens der Uniformtrégerin beizustellen und passend in

Kombination mit der Uniform zu tragen:

Winter stiefel

Winter stiefel

Winter stiefel

Marineblaues, glattes L eder ohne Zierndhte, Absatzhdhe nach freier Wahl (Zuschul3 jedes Jahr ATS 265,--).

Stiefel dirfen wahrend des Service nur in Kombination mit der Win-

terhose getragen werden.

Schuhe

Schuhe

Schuhe

Marineblaues (Winteruniform) bzw. schwarzes (Sommeruniform), glattes L eder.

Ohne Ziernahte, klassische Form.

Ohne Ziernahte, klassische Form. Absatzhthe Minimum 3 cm.

Tasche

Tasche

Tasche

Schwarz (Sommeruniform), glattes

Leder, dezente Form und normale Grofe.

Schal

Schal

Schal

Mantel getragen werden).

Es ist der Uniformtrégerin freigestellt, einen Schal - marineblaue Wolle - zu tragen (darf nicht Gber dem

Strimpfe

Strimpfe

Strimpfe

Hochsommer getragen werden.

Marineblau (Winteruniform), natur bis lichtgrau (Sommeruniform), Nylon. Striimpfe missen auch im

Kniestrimpfe sind erlaubt.

Kniestrimpfe sind nicht erlaubt.

Ausnahme: Dunkelblaue Kniestrimpfe/Strimpfe sind zur Winterhose

erlaubt.

Betriebsvereinbarung
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Ground Operation Flight Operation Flugbegleiterinnen

Von Tyrolean Airways werden zur Verfiigung gestellt:

L ederhandschuhe L ederhandschuhe L ederhandschuhe

Marineblau (nur in Kombination mit dem Wintermantel erlaubt).

Tasche Tasche Tasche

Marineblau (Winteruniform), glattes L eder, dezente Form und normale Grof3e.

Crew-Koffer Crew-Koffer

Wird bei Erstbezug zur Verfligung gestellt.

Crew-L abels Crew-L abels

Zwei Crew-Labels (1x graviert, 1 x ungraviert) werden bei Erstbezug
zur Verflgung gestellt, eine Nachschaffung erfolgt lediglich bel Na-
mensanderung. Bel eventuellem Verlust ist das Crew-Label vom
Uniformtréger zu ersetzen.

Namensschild Namensschild Namensschild

Auf der linken Seite der Jacke wird ein Tyrolean-Namensschild getragen. Als Erstausstattung wird ein Na-
mensschild ausgefolgt. Eine Nachschaffung erfolgt lediglich bei Namensénderung. Bei eventuellem Verlust
ist das Namensschild vom Uniformtréger zu ersetzen.

2. Sonstige Ausstattung

2.1. Ground Operation

2.1.1. Zuteilungsregelung
Bel Anschaffung eines neuen Uniformmodells muf3 die jahrliche Zuteilung neu festgelegt werden.

2.1.1.1.Winteruniform:

Unifor mteil Zuteillungim ... Dienstjahr

1 2 3 4 5 6
Mantel 1 - - - - -
Jacke 1 1 - - - -
Rock, Kleid, Hose 2* 1* - - - -
Blusen 6 - - - - -
Gilet 1 - - - - -

Rock, Kleid oder Hose kdnnen wahlwei se bezogen werden.

Betriebsvereinbarung
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2.1.1.2. Sommeruniform:

Unifor mteil Zuteillungim ... Dienstjahr

1 2 3 4 5 6
Jacke 1 1 - - - -
Rock, Bermuda,
Dirndl mit Dirndlschiirze 2* 1* - - - -
Dirndlbluse, Rockbluse 7* 1* - - - -

Im ersten und zweiten Dienstjahr kdnnen wahlweise Rock, Bermuda oder Dirndl mit einer Dirndl schiirze
(im ersten Dienstjahr mit zwei Dirndlschiirzen) sowie wahlweise Dirndl- oder Rockblusen bezogen
werden.

Anmerkung:

Obige Regelung gilt auch fir das Bliro Wien, jedoch ohne Wintermantel.

2.2. Flight Operation Flugbegleiterinnen

2.2.1. Zuteilungsregelung
Bel Anschaffung eines neuen Uniformmodells muf3 die jahrliche Zuteilung neu festgel egt werden.

2.2.1.1. Winteruniform;

Unifor mteil Zuteilungim ... Dienstjahr

1 2 3 4 5 6
Mantel 1 - - - - -
Jacke 1 - - - - -
Rock, Kleid, Hose 2* 1* 1* - - -
Blusen 7 - 1 - - -
Gilet 1 - - - - -

Rock, Kleid oder Hose kdnnen wahlweise bezogen werden. Das Gilet kann wahlweise mit dem Rock
bzw. der Hose kombiniert werden und kann offen oder zugekndpft getragen werden.

2.2.1.2. Sommeruniform:

Unifor mteil Zuteillungim ... Dienstjahr

1 2 3 4 5 6
Jacke 1 - - - - -
Rock, Bermuda,
Dirndl mit Dirndlschiirze 2* 1* 1* - - -
Dirndlbluse, Rockbluse 7* - 1* - - -

Im ersten, zweiten und dritten Dienstjahr kénnen wahlweise Rock, Bermuda oder Dirndl mit einer
Dirndischiirze (im ersten Dienstjahr Dirndl mit zwei Dirndlschiirzen) und im ersten und dritten
Dienstjahr wahlweise Dirndl - oder Rockblusen bezogen werden.

Anmerkung:

Obige Regelung gilt auch fir Saison-Flugbegleiterinnen.

Betriebsvereinbarung
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